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Bebauungsplan Nr. 219 für das Gebiet zwischen Sigwolfstraße, Anton-Bruckner-
Straße, Siglfinger Straße und Rennweg 
Öffentliche Auslegung – umweltrelevante Stellungnahmen: 
 
 
 
1. Träger öffentlicher Belange und Behörden: 
 
1.1. Folgende Träger Öffentlicher Belange haben keine Bedenken geäußert: 

- Landratsamt Erding, Fachbereich 13, Abfallwirtschaft, 10.12.2019  
-  Landratsamt Erding, Sachgebiet 42-2, Wasserrecht 10.12.2019  
 

 
1.2.  Landratsamt Erding, Sachgebiet 42-2, Untere Immissionsschutzbehörde, 

27.11.2019  
 
 Im Planungsgebiet sind künftig die Nutzungen als GI, GE und MI vorgesehen. 

Entsprechend gelten bezüglich Gewerbelärmimmissionen folgende 
unterschiedliche Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. Immissionsrichtwerte 
der TA Lärm von tagsüber/nachts: 70/70 dB(A), 65/50 dB(A) und 60/45 dB(A). 
Bezüglich Verkehrslärmimmissionen gilt im MI und GE tagsüber der gleiche 
und nachts ein jeweils um 5 dB höherer Orientierungswert. Zur Beurteilung der 
Geruchsimmissionen können die Immissionswerte der GIRL von 0,10 im MI 
und 0,15 im GE und GI herangezogen werden. 
Durch die Überplanung und teils geänderte Einstufung (GI in MI) können sich 
erheblich höhere Schutzansprüche ergeben. 
Zum Bebauungsplan wurde eine Schalltechnische Untersuchung der 
Obermeyer Planen und Beraten GmbH, Bericht Nr. 19673 vom 
21.12.2017/07.08.2018 bzw. vom 21.08.2019 und eine Geruchsimmissions- 
prognose der Müller-BBM GmbH, Bericht Nr. M129744/02 vom 16.0.2018 
bzw. 07.10.2019 erstellt. Nach diesen Untersuchungen liegen in mehreren 
Bereichen des Planungsgebietes (MI und GE-Flächen) erhebliche 
Überschreitungen der o. g. Orientierungswerte und Immissionswerte vor, die 
im Wesentlichen durch die bestehende gewerbliche Nutzung innerhalb des 
Planungsgebietes aber auch durch den Verkehrslärm verursacht werden. 
Die unter Nr. II 8.3 festgesetzten technischen Vorkehrungen zum Schutz vor 
Anlagenlärm bei der Errichtung von schutzbedürftige Räumen sind als aktive 
Schallschutzmaßnahmen (wie Abschirmungen, Lärmschutz wände) meist 
schwer zu realisieren. Da die hier auch genannten Schalldämm-Maße für die 
Gebäude nur bezüglich Verkehrslärm als Abhilfemaßnahme geeignet sind, 
bleibt als Alternative nur, dass hier keine Immissionsorte im Sinne der TA 
Lärm zulässig sind. Diese Vorgabe sollte in die Anforderungen mit 
aufgenommen werden. 
Für schutzbedürftige Nutzungen in den durch Anlagen- und Verkehrslärm 
belasteten Bereichen wurden wie o. a. unter Nr. II 8.3 Anforderungen 
festgesetzt. Dies ist umgekehrt auch bei der Ansiedlung oder Änderung von 
emittierenden Anlagen erforderlich. 
Möglichkeit der Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen): 
 
Ergänzung zu Nr. II 8.3, nach Satz 1: 
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„Zum Schutz vor Anlagenlärm sind dies z. B. Abschirmungen, 
schallschützende Vorbauten usw., die die Einhaltung des Richtwertes im 
Abstand von 0,5 m vor dem geöffneten Fenster sicherstellen. Falls diese Maß 
nahmen nicht realisierbar sind, sind an den Fassaden mit Überschreitungen 
der Richtwerte der TA Lärm, keine Immissionsorte im Sinne der TA Lärm 
zulässig. D. h. die Fenster von schutzbedürftigen Räumen müssen als nicht 
öffenbare, bzw. nur zu Reinigungszwecken öffenbare Fenster ausgeführt 
werden. Bei gewerblichen Nutzungen der schutzbedürftigen Räume (Büros, 
Schulungsräume) sind nur die Tageswerte zu berücksichtigen." 
Zusätzliche Festsetzung unter Nr. II 8: 
„An den schutzbedürftigen Nutzungen im Planungsgebiet sind je nach 
Einstufung (MI, GE oder GI) die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
einzuhalten. Die Einhaltung ist im Rahmen des Baugenehmigungs-oder 
Freistellungsverfahrens von jedem anzusiedelnden oder zu ändernden Betrieb 
unter Berücksichtigung der Vorbelastung nachzuweisen." 

 
Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen: 
Die Verkehrslärmimmissionen sind insbesondere entlang der nördlich, südlich 
und westlich verlaufenden Straßen sehr hoch und führen zu Überschreitungen 
der o. g. Orientierungswerte um bis zu 7-8 dB(A) an den bestehenden 
Wohnungen im MI 1 und MI 2. Hier wird nachts selbst der Sanierungswert von 
62 dB(A) erreicht. Die unter Nr. II 8.2 festgesetzten Maßnahmen legen die um 
4 dB(A) höheren Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV zu Grunde, also 
64/54 dB(A) tagsüber/nachts im MI und 69/59 dB(A) im GE. Für 
Immissionsorte im GI sind in den einschlägigen Vorschriften (DIN 18005 und 
16. BlmSchV) keine Schutzwerte vorgesehen. Aus fachlicher Sicht sollten die 
entsprechenden GE- Werte herangezogen werden. 
Bezüglich der Geruchsimmissionen wurden ebenfalls Vorkehrungen unter Nr. 
9 festgesetzt. Dabei wurde der nach der GIRL im MI geltende Wert von 0,1 
(bzw. 10 % der Jahresstunden) nicht explizit genannt, sondern 0,15 als 
Höchstwert. Aufgrund der sehr hohen prognostizierten Geruchsimmissionen 
im Planungsgebiet (z. B. bis zu 54 % im MI 2 und große Bereiche mit einer 
Geruchshäufigkeit> 25 %) ist eine Ansiedlung schutzbedürftiger Nutzungen 
nur sehr eingeschränkt möglich. 

 
1.3. Landratsamt Erding, Sachgebiet 42-1; Untere Naturschutzbehörde, 

02.12.2019  
 
Wie in der vorhergehenden Stellungnahme bereits dargestellt, wird in der 
gegenständlichen Bebauungsplanaufstellung hauptsächlich eine Überplanung 
von bestehendem Baurecht durchgeführt. Zusätzliche Versiegelungen sind 
nicht geplant. 
Daher entsteht aufgrund der geringfügigen nicht erheblichen Eingriffswirkung 
kein wesentlicher Kompensationsbedarf. Insofern besteht Einverständnis mit 
der Planung. 
Es wird sehr positiv gesehen, dass die Anmerkungen aus dem ersten 
Beteiligungsverfahren in der gegenständlichen Planfassung eingearbeitet bzw. 
berücksichtigt wurden. 
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände ist in die 
Festsetzungen mitaufzunehmen, dass gemäß § 39 Abs. 5 S. 2 i.V.m. §44 Abs. 
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1 BNatSchG notwendige Gehölzbeseitigungen im Zeitraum vom 01.10 bis 
28/29.02 (außerhalb der Vogelbrutzeit) durchzuführen sind. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche herzustellenden grünordnerischen 
Maßnahmen ins Ökokonto aufgenommen und für künftige 
Ausgleichserfordernisse verwendet werden sollten. Jedoch sind diese 
Bereiche dann dinglich zu sichern, wenn sie sich nicht im Eigen tum der 
Gemeinde befinden und soweit die Zuweisung zu einem Eingriff erfolgt. 
Unabhängig davon gilt eine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung von 
Vermeidungs und Minimierungsmaßnahmen nach § 15 BNatSchG, sodass 
andere Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen festzusetzen sind, da 
eine Ökokontofläche nicht als Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 
herangezogen werden kann. 

 
1.4. Landratsamt Erding, SG 42-2, Bodenschutz, 10.12.2019 
 

Auf der Flurnummer 2609 der Gemarkung Erding wurde vor Jahrzehnten ein 
LHKW-Schaden festgestellt, der jedoch seit langem saniert wurde. Ansonsten 
sind keine Altlastenflächen betroffen. 

  
1.5.  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, 09.12.2019 
 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Auf Hinweis III 1.1. bitten wir zur Vermeidung von Missverständnissen zu 
verzichten. Hinweis III 1.3 bitten wir durch folgende Formulierung zu ersetzen: 
Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in 
einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren 
Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist. 
Vergleichbare Formulierungen bitten wir in Begründung und Umweltbericht zu 
verwenden. Zudem bitten wir im Umweltbericht die Auswirkungen auf das 
Schutzgut Bodendenkmal korrekt zu beschreiben, welche selbst mit 
Durchführung notwendiger Ersatzmaßnahmen immer noch als von mittlerer 
Erheblichkeit zu bezeichnen sind. 
Die Untere Denkmalschutzbehörde erhält dieses Schreiben per E-Mail mit der 
Bitte um Kenntnisnahme. Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD 
im Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 
Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie 
zuständigen Gebietsreferenten der Praktischen 
Denkmalpflege (www.blfd.bayem.de). 
 
 

2. Privatpersonen 
 
 … 
 Es wurden bezüglich der Bewertung des Gewerbelärms, gerade im Inneren 

des zur Festsetzung vorgesehenen Bebauungsplangebietsumgriffs, keinerlei 
konfliktlösende Neuannahmen ermittelt und zugrunde gelegt. Insoweit ist zwar 
positiv zu bewerten, dass die in der Grenzlage zwischen GE 1 und den 
Mischgebieten MI 1 und MI 2 vorgesehenen Lärmschutzwände, die 
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kostentechnisch zu Lasten der Gewerbetreibenden gehen sollten, nicht mehr 
zum Festsetzungsinhalt gehören. Es liegt jedoch auf der Hand, dass über 
diese – grundsätzlich inhaltlich richtige Entlastung der Gewerbetreibenden – 
keine ernstliche Auflösung der gutachterlich vormals bereits festgestellten 
Lärmkonfliktlage, gerade im Grenzbereich zwischen GE 1 und den 
Mischgebieten erzeugt bzw. erreicht werden kann. 

 … 
Die Lärmschutzkonfliktlage besteht mithin unweigerlich fort. Die 
Grenzwertüberschreitungen in der Grenzlage zwischen den Gewerbegebieten 
und den zur Ausweisung vorgesehenen Mischgebieten sind gutachterlich 
festgestellt und keiner adäquaten Lösung zugeführt. Die einzig adäquate 
Lösung ist hier tatsächlich diejenige, schlichtweg am bisherigen 
Festsetzungsrahmen bezüglich der baulichen Nutzungsarten festhalten.  
… 
Selbiges gilt in diesem Kontext für die Geruchskonfliktlage, die hier 
insbesondere durch das Aufwerten der Schutzansprüche innerhalb der 
vorgesehenen Mischgebiete erzeugt werden würde. 
… 
Weiter bleiben die festgesetzten Pflanznotwendigkeiten im Blick auf die 
gewerbliche und industrielle Vorprägung wenig nachvollziehbar. Würde man 
im Übrigen den Bebauungsbereich nicht in der vorgesehenen Art und Weise 
auf den Grundstücken einschränken, so ließe sich auch die Freimachung von 
Flächen für Pflanzbereiche deutlich besser nachvollziehen. 

 … 
  


